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ANLAGE 3 
 
 

SYNOPSE  
- geänderte Textpassagen der Hauptsatzung - 

                                        
Fassung vom 25. April 2017, zuletzt geändert durch  
Satzung vom 15. November 2022 

Neufassung 
geänderte bzw. neu gefasste Passagen 

 

III. Beschließende Ausschüsse 
 

§ 3 Bildung von beschließenden Ausschüssen 
 
(1) Es werden folgenden beschließende Ausschüsse gebildet:  
1. Hauptausschuss 
2. Bauausschuss 
3. Planungsausschuss 
4. Umlegungsausschuss 
5. Jugendhilfeausschuss 
6. Bäderausschuss 
7. Personalausschuss 
8. Betriebsausschuss „Fußballstadion im Wildpark“ 
9. Betriebsausschuss „Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und   
    Stadtreinigung“ 
 
(2) Hauptausschuss, Bauausschuss, Planungsausschuss, Umlegungsausschuss, 
Bäderausschuss, Personalausschuss, Betriebsausschuss „Fußballstadion im 
Wildpark“ und Betriebsausschuss „Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und 
Stadtreinigung“ bestehen aus dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden und 14 
Mitgliedern des Gemeinderates. Die Zusammensetzung des 
Jugendhilfeausschusses ergibt sich aus dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches - 
Kinder und Jugenhilfe-, dem Landesjugendhilfegesetz und der Satzung für das 
Jugendamt der Stadt Karlsruhe.  
 
 

III. Beschließende Ausschüsse 
 

§ 3 Bildung von beschließenden Ausschüssen 
 
(1) Es werden folgenden beschließende Ausschüsse gebildet:  
1. Haupt- und Finanzausschuss 
2. Bauausschuss 
3. Planungsausschuss 
4. Umlegungsausschuss 
5. Jugendhilfeausschuss 
6. Bäderausschuss 
7. Personalausschuss 
8. Betriebsausschuss „Fußballstadion im Wildpark“ 
9. Betriebsausschuss „Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und   
    Stadtreinigung“ 
 
(2) Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss, Planungsausschuss, 
Umlegungsausschuss, Bäderausschuss, Personalausschuss, Betriebsausschuss 
„Fußballstadion im Wildpark“ und Betriebsausschuss „Eigenbetrieb 
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung“ bestehen aus dem Vorsitzenden oder der 
Vorsitzenden und 14 Mitgliedern des Gemeinderates. Die Zusammensetzung des 
Jugendhilfeausschusses ergibt sich aus dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches - 
Kinder und Jugendhilfe-, dem Landesjugendhilfegesetz und der Satzung für das 
Jugendamt der Stadt Karlsruhe.  
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§ 5 Hauptausschuss 
 
(1) Der Hauptausschuss ist zuständig für die Angelegenheiten aus der allgemei-

nen Verwaltung, dem Finanz- und Rechtswesen, zivilen Bevölkerungsschutz, 
der Rechnungsprüfung, Sicherheit und Ordnung, Stadtentwicklung sowie 
für einzelne Entscheidungen bei der Durchführung von 
Stadterneuerungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (ausgenommen die 
Vergabe von Grundstücken und dinglichen Nutzungsrechten), soweit nicht 
die Zuständigkeit eines anderen beschließenden Ausschusses (§ 3 Abs. 1) 
oder des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin gegeben ist. Er 
ist ferner nicht zuständig für folgende Angelegenheiten, für die beratende 
Ausschüsse bestellt werden:  
 
Umwelt und Gesundheit, Schul- und Kulturwesen, Personalwesen, 
Sozialwesen, Sportwesen, Wirtschaftsförderung sowie Angelegenheiten der 
öffentlichen Einrichtungen, der Landwirtschaft und Forsten. 

 
(2) Der Hauptausschuss beschließt im Rahmen seiner Zuständigkeit über  
 
 

 1. Aufnahme von Darlehen sowie Verlängerung von Darlehensverträgen 
von mehr als 1 Million Euro bis zum Betrag von 10 Millionen Euro im 
Einzelfall, Bestellung von Sicherheiten und Übernahme von 
Schuldverpflichtungen, Bürgschaften und anderen Gewährschaften 
von mehr als 500.000 Euro bis zum Betrag von 10 Millionen Euro im 
Einzelfall.  

 
 2. Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzhaushalts und der Ergebnis- 
und Finanzhaushalte der Sondervermögen, die ohne Änderung der 
Haushaltssatzung geleistet werden dürfen, von mehr als 200.000 Euro 
bis zu 1,5 Millionen Euro.  

 

§ 5 Haupt- und Finanzausschuss 
 
(1) Der Haupt- und Finanzausschuss ist zuständig für die Angelegenheiten aus 

der allgemeinen Verwaltung, dem Finanz- und Rechtswesen, zivilen 
Bevölkerungsschutz, der Rechnungsprüfung, Sicherheit und Ordnung, 
Stadtentwicklung sowie für einzelne Entscheidungen bei der Durchführung 
von Stadterneuerungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch 
(ausgenommen die Vergabe von Grundstücken und dinglichen 
Nutzungsrechten), soweit nicht die Zuständigkeit eines anderen beschlie-
ßenden Ausschusses (§ 3 Abs. 1) oder des Oberbürgermeisters oder der 
Oberbürgermeisterin gegeben ist. Er ist ferner nicht zuständig für folgende 
Angelegenheiten, für die beratende Ausschüsse bestellt werden:  
 
Umwelt und Gesundheit, Schul- und Kulturwesen, Personalwesen, 
Sozialwesen, Sportwesen, Wirtschaftsförderung sowie Angelegenheiten der 
öffentlichen Einrichtungen, der Landwirtschaft und Forsten. 

 
(2) Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt im Rahmen seiner Zuständigkeit 

über  
 

 1. Aufnahme von Darlehen sowie Verlängerung von Darlehensverträgen 
von mehr als 1 Million Euro bis zum Betrag von 10 Millionen Euro im 
Einzelfall, Bestellung von Sicherheiten und Übernahme von 
Schuldverpflichtungen, Bürgschaften und anderen Gewährschaften 
von mehr als 500.000 Euro bis zum Betrag von 10 Millionen Euro im 
Einzelfall.  

 
 2. Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzhaushalts und der Ergebnis- 
und Finanzhaushalte der Sondervermögen, die ohne Änderung der 
Haushaltssatzung geleistet werden dürfen, von mehr als 200.000 Euro 
bis zu 1,5 Millionen Euro.  
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 3. Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungs-
ermächtigungen des Finanzhaushalts und der Finanzhaushalte der 
Sondervermögen nach § 86 Abs. 5 der Gemeindeordnung von mehr 
als 500.000 Euro.  

 
 4. Erlass und Niederschlagung von Forderungen der Stadt von mehr als 

100.000 Euro bis zu 1 Million Euro, soweit es für die Stadt nicht von 
grundsätzlicher Bedeutung ist.  

 
 5. Abschluss von Vergleichen, sofern der Wert des Nachgebens mehr als 

200.000 Euro, höchstens jedoch 350.000 Euro beträgt.  
 

 6. Gewährung von Entschädigungen oder Ausgleichsleistungen von mehr 
als 50.000 Euro bis zu 300.000 Euro, sofern es sich nicht um 
Stadterneuerungsmaßnahmen oder Grundstücksgeschäfte handelt.  

 
 7. Grundsätze für die Bildung der Miet- und Pachtzinsen bei städtischen 

bebauten und unbebauten Grundstücken. 
 

 8. Führung von Rechtsstreiten von mehr als 350.000 Euro bis zu 1 Million 
Euro.  

 
 9. Stundung von Forderungen der Stadt von mehr als 200.000 Euro bis 

zu 1 Million Euro. 
 

 10. Annahme, Ausschlagung und Abwicklung von Nachlässen mit einem 
Reinerwerb von mehr als 200.000 Euro bis zu 400.000 Euro. 

 
11. Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach dem 

Baugesetzbuch einschließlich Verfügungen über Sonderrechnungen 
für Sanierungszwecke von mehr als 250.000 Euro, soweit sie nicht für 
das gesamte Sanierungsgebiet, das Sanierungsverfahren oder die 
Stadtentwicklung von grundlegender Bedeutung sind.  

 

 3. Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungs-
ermächtigungen des Finanzhaushalts und der Finanzhaushalte der 
Sondervermögen nach § 86 Abs. 5 der Gemeindeordnung von mehr 
als 500.000 Euro.  

 
 4. Erlass und Niederschlagung von Forderungen der Stadt von mehr als 

100.000 Euro bis zu 1 Million Euro, soweit es für die Stadt nicht von 
grundsätzlicher Bedeutung ist.  

 
 5. Abschluss von Vergleichen, sofern der Wert des Nachgebens mehr als 

200.000 Euro, höchstens jedoch 350.000 Euro beträgt.  
 

 6. Gewährung von Entschädigungen oder Ausgleichsleistungen von mehr 
als 50.000 Euro bis zu 300.000 Euro, sofern es sich nicht um 
Stadterneuerungsmaßnahmen oder Grundstücksgeschäfte handelt.  

 
 7. Grundsätze für die Bildung der Miet- und Pachtzinsen bei städtischen 

bebauten und unbebauten Grundstücken. 
 

 8. Führung von Rechtsstreiten von mehr als 350.000 Euro bis zu 1 Million 
Euro.  

 
 9. Stundung von Forderungen der Stadt von mehr als 200.000 Euro bis 

zu 1 Million Euro. 
 

 10. Annahme, Ausschlagung und Abwicklung von Nachlässen mit einem 
Reinerwerb von mehr als 200.000 Euro bis zu 400.000 Euro. 

 
11. Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach dem 

Baugesetzbuch einschließlich Verfügungen über Sonderrechnungen 
für Sanierungszwecke von mehr als 250.000 Euro, soweit sie nicht für 
das gesamte Sanierungsgebiet, das Sanierungsverfahren oder die 
Stadtentwicklung von grundlegender Bedeutung sind.  
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12. - soweit nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen - Änderungen 
von Gesellschaftsverträgen, Zustimmung zur Verfügung über 
Geschäftsanteile und sonstige Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung der städtischen Gesellschaften und solcher Gesellschaften, 
an denen die Stadt beteiligt ist.  

 
13. Vergabe von Lieferungen und Leistungen allgemein jeweils von mehr 

als 500.000 Euro bis zu 2 Millionen Euro, 
 
14. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Ausübung von 

Vorkaufsrechten und Bestellung von dinglichen Rechten bei einem 
Grundstückswert von mehr als 500.000 Euro bis zu 1,5 Million Euro, 

 
15. Veräußerung von Gegenständen des beweglichen Vermögens von 

mehr als 50.000 Euro bis zu 250.000 Euro. 
 
16. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und 

ähnlichen Zuwendungen im Sinne von § 78 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung. Beträgt die Spende, Schenkung oder ähnliche 
Zuwendung im Einzelfall nicht mehr als 100 Euro, wird über die 
Annahme oder Vermittlung vierteljährlich in zusammengefasster Form 
im Wege der Offenlegung entschieden. 
 

17. Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden oder sonstigen Organisationen. 
 

 

12. - soweit nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen - Änderungen 
von Gesellschaftsverträgen, Zustimmung zur Verfügung über 
Geschäftsanteile und sonstige Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung der städtischen Gesellschaften und solcher Gesellschaften, 
an denen die Stadt beteiligt ist.  

 
13. Vergabe von Lieferungen und Leistungen allgemein jeweils von mehr 

als 500.000 Euro bis zu 2 Millionen Euro, 
 
14. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Ausübung von 

Vorkaufsrechten und Bestellung von dinglichen Rechten bei einem 
Grundstückswert von mehr als 500.000 Euro bis zu 1,5 Million Euro, 

 
15. Veräußerung von Gegenständen des beweglichen Vermögens von 

mehr als 50.000 Euro bis zu 250.000 Euro. 
 
16. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und 

ähnlichen Zuwendungen im Sinne von § 78 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung. Beträgt die Spende, Schenkung oder ähnliche 
Zuwendung im Einzelfall nicht mehr als 100 Euro, wird über die 
Annahme oder Vermittlung vierteljährlich in zusammengefasster Form 
im Wege der Offenlegung entschieden. 
 

17. Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden oder sonstigen Organisationen. 
 

 

IV. Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin 
§ 12 

2. Personalangelegenheiten 
a) Einstellung, Ernennung von Beamtinnen und Beamten bis 
Besoldungsgruppe A13 g (Endstufe des gehobenen Dienstes) des 
Landesbesoldungsgesetzes, Ernennung von Beamtinnen und Beamten auf 
Lebenszeit unbegrenzt; Einstellung, Eingruppierung von Beschäftigten bis 
Entgeltgruppe E 12 sowie S 18 TVöD. 

IV. Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin 
§ 12 

2. Personalangelegenheiten 
a) Einstellung, Ernennung von Beamtinnen und Beamten bis 
Besoldungsgruppe A13 h (Einstiegsamt des höheren Dienstes im 
Beamtenbereich) des Landesbesoldungsgesetzes, Ernennung von Beamtinnen 
und Beamten auf Lebenszeit unbegrenzt; Einstellung, Eingruppierung von 
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Beschäftigten bis Entgeltgruppe E 13 (Einstiegsgruppe für den höheren Dienst 
im Tarifbereich). sowie S 18 TVöD. 

 


